
Weitere Informationen unter

Dieser Flyer ist entstanden im Rahmen des mit EU- und Landesmitteln geförderten Projektes »Zusatzqualifi kation Europaassistent«, um 
dauerhaft Anreize zu schaffen, damit mehr Ausbildungsbetriebe ihrem Nachwuchs Auslandspraktika während der Ausbildung anbieten.

Ihr Lehrling geht ins Ausland?
– Wir zeichnen Sie dafür aus! –

andesmitteln
sbetriebe ihrem

Die Kriterien

Ausbildungsbetriebe können auf Vorschlag ausge-
zeichnet werden, deren Ausbildungsverhältnis bei 

einer Hand werkskammer in NRW eingetragen ist.
 
Der Ausbildungsbetrieb hat mindestens 2 mal in der Ver-
gangenheit aus eigener Überzeugung

1.  einen eigenen Auszubildenden ins Ausland für ein 
Praktikum oder eine berufsbezogene Weiterbildung 
entsandt, und zwar

 

 •  während der Arbeitszeit, 
 •  für mindestens 2 Wochen während der Gesamtaus-

bildungszeit des Auszubildenden, davon mindestens 
1 Woche in einem Betrieb

oder

2.  einen Auszubildenden aus dem Ausland als Prakti kan-
ten oder Auszubildenden für mindestens 3 Monate 
aufgenommen.



Das Ziel Das Verfahren

Auslandsaufenthalte sind für junge Menschen wäh-
rend ihrer berufl ichen Ausbildung eine wertvolle 

Erfahrung, die sie persönlich weiterbringen, ihre Selb-
ständigkeit er höhen und vor allem dem Ausbildungsbe-
trieb Nutzen bringen. 
 Darüber hinaus ist dies im Sinne des Zusammenwach-
sens Europas ein wichtiger Baustein zum Aufbau inter-
kultureller Kompetenz und Erlernen von Fremdsprachen 
und Toleranz. 
 

Betriebe, die im eigenen und im Interesse der Auszubil-
denden grenzüberschreitende Ausbildungsphasen un-
ter  stützen, möchten die Handwerkskammern in NRW 
auszeichnen und als Vorbilder herausstellen, um ihnen 
damit auch die Chance auf besonders leistungsfähige 
Auszubildende in der Zukunft zu verbessern. 
 Auslandsaufenthalte erhöhen die Attraktivität der dua-
len Berufsausbildung und erlangen eine immer höhere 
Bedeutung im Zuge der Globalisierung der Märkte und 
der ausgeprägteren, internationalen Zusammenarbeit 
der Betriebe.

Jeder kann einen Ausbildungsbetrieb der Kammer zur 

Auszeichnung vorschlagen. Selbstverständlich können 

sich Betriebe auch unmittelbar bei der Kammer melden.

 Das Verfahren ist völlig unkompliziert. Wenden Sie 

sich einfach an die nebenstehenden Ansprechpartner.

Die Ansprechpartner

Handwerkskammer Aachen
Sandkaulbach 21 | 52062 Aachen
Geschäftsführer Dr.-phil. Arend Katterbach
Tel.: 02 41/471-117 | 02 41/471-103
E-Mail: arend.katterbach@hwk-aachen.de

Handwerkskammer Arnsberg 
Altes Feld 20 | 59821 Arnsberg 
Geschäftsführer Dipl.-Ing. Diether Hils
Tel.: 029 31/877-301 | Fax: 0 29 31/877-24 10 
E-Mail: diether.hils@hwk-arnsberg.de

Handwerkskammer OWL zu Bielefeld 
Fasanenstr. 24 | 33607 Bielefeld
Geschäftsführer Ass. Elmar Barella 
Tel.: 05 21/56 08-300 |Fax: 05 21/56 08-339 
E-Mail: elmar.barella@handwerk-owl.de

Handwerkskammer Dortmund
Reinoldistr. 7–9 | 44135 Dortmund 
Geschäftsführerin Ass. Angelika Weies
Tel.: 02 31/54 93-150 | Fax: 02 31/54 93-116
E-Mail: angelika.weies@hwk-do.de

Handwerkskammer Düsseldorf  
Georg-Schulhoff-Platz 1 | 40221 Düsseldorf 
Geschäftsführer Dr. Axel Fuhrmann
Tel.: 02 11/87 95-600 | Fax: 0211/8795-602 
E-Mail: fuhrmann@hwk-duesseldorf.de

Handwerkskammer zu Köln
Heumarkt 12 | 50667 Köln
Geschäftsführer Dipl.-Kfm. Heinz Varnhagen
Tel.: 02 21/20 22-245 | Fax: 02 21/20 22-292
E-Mail: heinz.varnhagen@hwk-koeln.de

Handwerkskammer Münster
Bismarckallee 1 |48151 Münster
Geschäftsführer Ass. Knut-Rüdiger Heine
Tel.: 02 51/52 03-216 | Fax: 02 51/52 03-218
E-Mail: knut.heine@hwk-muenster.de
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